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des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz 

Europaangelegenheit des Ausschusses für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen 
Drs. 18/15720 

Konsultationsverfahren der Europäischen Union; 
Umwelt 
Gemeinsame Nutzung von Geodaten zur Umwelt - Bewertung (INSPIRE-Richtli-
nie) 
19.04.2021 - 12.07.2021 

I. Beschlussempfehlung: 

Der Bayerische Landtag gibt im Konsultationsverfahren folgende Stellungnahme 
ab: 

Der Bayerische Landtag schließt sich bei der EU-Konsultation „Gemeinsame Nut-
zung von Geodaten zur Umwelt-Bewertung (INSPIRE-Richtlinie) der Stellung-
nahme der Bayerischen Staatsregierung an. 

Die Stellungnahme der Staatsregierung hat folgenden Inhalt: 

Haltung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH) 

Gegenstand der INSPIRE-Richtlinie 

Die Richtlinie 2007/2/EG zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europä-
ischen Gemeinschaft (INSPIRE)1 wurde in Bayern mit dem Bayerischen Geoda-
teninfrastrukturgesetz (BayGDIG)2 umgesetzt. 

Vom BayGDIG betroffene Geodaten (d.h. Daten mit einem direkten oder indirek-
ten Bezug zu einem bestimmten Standort oder geographischen Gebiet) müssen 
u.a. 

 über Darstellungsdienste, die u.a. die Anzeige einer Karte ermöglichen im 
Internet veröffentlicht werden 

 über Downloaddienste im Internet zum Herunterladen angeboten werden 

 interoperabel bereitgestellt, d.h. in europaweit einheitliche Datenmodelle 
transformiert und über standardisierte Datenformate angeboten werden. 

Die Geodaten und dazugehörigen Geodatendienste müssen mit Metadaten be-
schrieben werden, die im Geoportal Bayern3 zu veröffentlicht sind. 

Technische Modalitäten für Metadaten, Dienste und Datenmodelle sind in Durch-
führungsbestimmungen, die als EU-Verordnung erlassen wurden, festgelegt. 

Bewertung 

Die Aktivitäten zum Aufbau einer Geodateninfrastruktur in Deutschland (GDI-DE) 
und in Bayern (GDI-BY) wurden durch die Rechtsverpflichtung zur Datenbereit-
stellung im BayGDIG erheblich beschleunigt. Im Ergebnis steht heute eine Viel-
zahl von Geodatensätzen im Internet zur Verfügung - bspw. in Form von Online-
Karten u.a. zu Umweltthemen im BayernAtlas4, die sowohl von Bürgerinnen und 
Bürgern als auch der Verwaltung stark genutzt werden. 
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Die INSPIRE-Richtlinie wird daher im Hinblick auf Ihr Hauptziel des vereinfachten 
Austausches von Geodaten mit Bedeutung für die Umweltpolitik als grundsätzlich 
wirksam und auch weithin relevant angesehen. Inwieweit die Datenbereitstellung 
in der Praxis tatsächlich für wirksamen und effizienten Umweltschutz sorgt, kann 
im Rahmen der Konsultation nicht beurteilt werden. 

Die Erfüllung der Aufgaben aus dem BayGDIG ist für die bayerischen Behörden 
aber auch mit erheblichem Aufwand verbunden. Die technischen Anforderungen 
der INSPIRE-Durchführungsbestimmungen gehen dabei z.T. über die Anforderun-
gen bestehender, etablierter internationaler Standards und Normen der Geo-IT 
hinaus. 

Daher ist aus Sicht des StMFH wichtig, dass die INSPIRE-Anforderungen regel-
mäßig überprüft und ggf. angepasst werden, um sicherzustellen, dass 

 sie dem aktuellen Stand der Internet-Technik entsprechen, 

 sie einfache und nutzerfreundliche Schnittstellen zum Datenbezug ermög-
lichen, 

 der Umsetzungsaufwand in einem positiven Verhältnis zum erwarteten 
Nutzen steht. 

Die im Rahmen des Arbeitsprogramms 2021-24 des „INSPIRE Maintenance and 
Implementation Frameworks“5 auf EU-Ebene initiierten Aktivitäten bspw. zur Ver-
einfachung der Vorgaben für Metadaten, Geodatendienste und Datenmodelle sol-
len daher mit Nachdruck weiterverfolgt werden. 

Ebenso wichtig sind Anstrengungen auf EU-Ebene zur Sicherstellung der Kohä-
renz der INSPIRE-Richtlinie mit anderen EU-Rechtsvorschriften und –Aktivitäten. 

Ziel der Europäischen Datenstrategie6 ist u.a., die Datenverfügbarkeit durch die 
Schaffung einheitlicher europäischer „Datenräume“ (u.a. einem Umweltdatenraum 
für den europäischen Grünen Deal) zu verbessern. Durch die INSPIRE-Maßnah-
men ist die grenzüberscheitende Nutzung u.a. von raumbezogenen Umweltdaten-
möglich. Neben Daten der Wirtschaft betrifft die Datenstrategie auch Daten der öf-
fentlichen Hand. Für diese gibt die Richtlinie 2019/1024 über offene Daten und die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (PSI-Richtlinie)7 ei-
nen Rahmen i. S. Nutzungsbedingungen und technische Bereitstellungswege vor. 
Der Entwurf des Durchführungsrechtsakts über hochwertige Datensätze ist für 
Q2/2021 angekündigt. 

Aus Sicht des StMFH ist auf EU-Ebene auf eine Kohärenz der Anforderungen so-
wohl bzgl. des Datenumfangs als auch der technischen Modalitäten der Datenbe-
reitstellung (z.B. Schnittstellen und Datenformate) zwischen der INSPIRE-Richtli-
nie und der PSI-Richtlinie hinzuwirken, um eine wirtschaftliche Umsetzung zu er-
möglichen und Doppelaufwände zu vermeiden. 

Haltung des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

In der Mitteilung für eine europäische Datenstrategie (Mitteilung COM(220) 66 fi-
nal) wird der Wert von digitalen Daten für Europa aus den verschiedensten Per-
spektiven beleuchtet. Für die Geodaten aus dem Umweltbereich wurde durch IN-
SPIRE eine gute Grundlage für eine interoperable Nutzung von qualitativ hoch-
wertigen Daten geschaffen. 

Dies sind z.B. FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete, Schutzgebiete des Natur-
schutzes, geologische und bodenkundliche Karten, sowie Messstellen zur Umwel-
tüberwachung. 

Geodaten nach der INSPIRE-Richtlinie sind insbesondere in Bezug auf das Baye-
rische Umweltinformationsgesetz (BayUIG), das Netzausbaubeschleunigungsge-
setz Übertragungsnetz (NABEG), das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), das Ge-
ologiedatengesetz (GeolDG) und das Standortauswahlgesetz (StandAG) relevant. 

Berichterstatter: Dr. Martin Huber 
Mitberichterstatter: Patrick Friedl 
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II. Bericht: 

1. Der EU-Konsultation (§ 83d BayLTGeschO) wurde dem Ausschuss für Umwelt 
und Verbraucherschutz federführend zugewiesen. Der Ausschuss für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie regionale Beziehungen hat das Konsultati-
onsverfahren endberaten. 

2. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 44. Sitzung am 10. Juni 2021 federführend beraten und e i n -
s t im m i g  beschlossen, die Federführung zu übernehmen (§83d Abs. 2 
BayLTGeschO. 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat das Konsultationsver-
fahren in seiner 45. Sitzung am 17. Juni 2021 federführend beraten und e i n -
s t im m i g  in der in I. genannten Weise entschieden. 

4. Der Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regionale Be-
ziehungen hat das Konsultationsverfahren in seiner 42. Sitzung am 13. Juli 
2021 endberaten und e i n s t im m i g  empfohlen, der Beschlussempfehlung 
des federführenden Ausschusses zuzustimmen mit der Maßgabe, dass fol-
gende Änderungen durchgeführt werden: 

1. Die Sätze „Der Bayerische Landtag schließt sich bei der EU-Konsultation 
„Gemeinsame Nutzung von Geodaten zur Umwelt-Bewertung (INSPIRE-
Richtlinie) der Stellungnahme der Bayerischen Staatsregierung an“ bis „Hal-
tung des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat (StMFH)“ werden 
gestrichen. 

2. Unter der Überschrift „Bewertung“ werden im Absatz 4 die Wörter „aus 
Sicht des StMFH“ gestrichen. 

3. Unter der Überschrift „Bewertung“ werden im Absatz 8 die Wörter „Aus 
Sicht des StMFH ist auf EU-Ebene“ gestrichen und durch die Wörter „Auf 
EU-Ebene ist“ ersetzt.  

4. Unter der Überschrift „Bewertung“ werden die Wörter „Haltung des Staats-
ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz“ gestrichen. 

5. Es wird folgender letzter Absatz angefügt: „Der Beschluss des Bayerischen 
Landtags wird unmittelbar an die Europäische Kommission, das Europäi-
sche Parlament, den Ausschuss der Regionen und den Deutschen Bun-
destag übermittelt.“. 

Rosi Steinberger 
Vorsitzende 

 


